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Geräuschemissionen durch LKWs auf Betriebsgrund-
stücken führen oft zu Konflikten mit der Wohnnach-
barschaft. Insbesondere Frachtzentren, Ausliefe-
rungslager, Speditionen, Verbrauchermärkte und
ähnliche Betriebe bringen ein nicht geringes Kon-
fliktpotenzial mit sich.

Bei der Standortwahl, der konkreten Planung sowie
der Errichtung und dem Betrieb solcher Anlagen
kommt den Erfordernissen des Geräuschimmis -
sionsschutzes deshalb große Bedeutung zu. Hierfür
werden detaillierte Kenntnisse über das Emissions-
verhalten aller geräuschrelevanten Betriebsabläufe
benötigt, um die möglichen Geräuschbelastungen si-
cher prognostizieren zu können.

Die ehemalige Hessische Landesanstalt für Umwelt
hat bereits im Jahr 1995 die LKW- und Ladegeräu-
sche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Aus-
lieferungslagern und Speditionen untersuchen las-
sen. Der entsprechende Bericht wurde in der Schrif-
tenreihe „Umweltplanung, Arbeits- und Umwelt-
schutz“ veröffentlicht. Im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung wurden die Ergebnisse der Untersu-

chung aus dem Jahr 1995 hinsichtlich der LKW-
Geräusche aktualisiert und weitere typische Geräu-
sche auf Betriebsgrundstücken, insbesondere Geräu-
sche beim Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen
im Bereich der Einkaufswagensammelboxen oder
Fahrgeräusche von Handhubwagen beim Transport
von unterschiedlichen Waren- Gebinden auf ver-
schiedenen Fahrbahnoberflächen bei Verbraucher-
märkten ermittelt.

Ich bin sicher, dass diese Untersuchung dazu
beiträgt, Sachverständigen, Planungsbüros und Um-
weltschutzbehörden eine sichere Prognose der
Geräuschimmissionen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen, Verbrauchermärkten und
ähnlichen Betrieben zu ermöglichen.

Ludwig Simon
Präsident des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie

Vorwort
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Fahrzeugverkehr durch LKW gehört bei vielen Be-
trieben zu den wesentlichen Lärmquellen. Dies sind
in erster Linie Speditionen, Auslieferungslager, De-
ponien oder ähnliche Betriebe, bei denen der
 Betrieb von Fahrzeugen wesentlich für die Betriebs-
art ist. Aber auch bei vielen Großbetrieben, wie
Chemische Fabriken, Raffinerien, Kraftwerken und
Schachtanlagen, bei denen Ein- und Ausgangsstoffe
per LKW oder per Bahn transportiert werden müs-
sen, sind LKW-Geräusche eine wesentliche Ge -
räuschquelle neben einer Vielzahl anderer Quellen.
Fahrzeuggeräusche treten aber auch bei nahezu
 allen Mittel- und Kleinbetrieben mit einer ver-
gleichsweise ruhigen Produktion auf. Meist sind sie
hier die einzige wesentliche Geräuschquelle.

Unmittelbar nach Inkrafttreten der TA Lärm 1968
wurden Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgelände
als mögliche Quelle häufig nicht berücksichtigt. So
enthielt z. B. die damalige TA Lärm keinen Hinweis
auf Fahrzeuggeräusche. In Verwaltungsvorschriften
der Bundesländer wurde im Laufe der Folgejahre
klargestellt, dass Fahrzeuggeräusche auf dem Be-
triebsgelände als Teil der Betriebsgeräusche anzu -
sehen sind.

Die TA Lärm ‘98 versucht in Punkt 7.4 die Berück-
sichtigung von anlagenbezogenen Fahrzeuggeräu-
schen auf dem Betriebsgelände und auf öffentlichen
Verkehrswegen eindeutig zu regeln. In Punkt 7.4
heißt es wörtlich:

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück
sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen,

sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen
und zusammen mit den übrigen zu berücksich-
tigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung
der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beur -
teilen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem
 Betriebsgrundstück sind bei der Ermittlung der
Vorbelastung zu erfassen und zu beurteilen.

Im Punkt 7.4 TA Lärm wird damit eindeutig festge-
legt, dass Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsge -
lände den Betriebsgeräuschen zuzuordnen sind und
wie diese nach TA Lärm beurteilt werden. Dies er-
scheint auch von der Wirkung plausibel, da der
Geräuschcharakter anders ist als beim üblichen
Straßenverkehr:

• Der Geräuschcharakter unterscheidet sich hin-
sichtlich Frequenzzusammensetzung, Impulshal-
tigkeit, Informationshaltigkeit, zeitlichem Pegel-
verlauf wesentlich.

• Geräusche des anlagenbezogenen Fahrzeugver-
kehrs auf öffentlichen Straßen werden in aller Re-
gel von den Geräuschen anderer Fahrzeuge über-
lagert, die in keiner Verbindung zur Anlage ste-
hen.

• Geräusche auf dem Betriebsgelände können ein-
deutig einem Verursacher zugewiesen werden.

• Die Eingriffsmöglichkeiten des Betreibers auf die
Geräusche des anlagenbezogenen Verkehrs sind
aus nahe liegenden Gründen auf dem Betriebs-
gelände sehr viel größer als auf öffentlichen Ver-
kehrswegen.

1 Einführung 
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Zu den Geräuschemissionen von LKW wurden vom
RWTÜV in den vergangenen Jahren des vorigen
Jahrhunderts bereits zwei Untersuchungen zu den
LKW-Geräuschen auf Betriebsgeländen durchge-
führt:

• Im Jahr 1982 hat der RWTÜV im Auftrage des
Landes Nordrhein-Westfalen eine Untersuchung
zu den Geräuschimmissionen von Lastkraftwagen
auf Betriebsgeländen durchgeführt. Die Ergebnis-
se dieser Untersuchung wurden u. a. beschrieben
in [1], [2] und [3]. 

• 1995 wurde diese Untersuchung durch den
RWTÜV im Auftrag der ehemaligen Hessischen
Landesanstalt für Umwelt aktualisiert und erwei-
tert. In einem Technischen Bericht des Landes
[4] sind die Ergebnisse ausführlich beschrieben.

Im Herbst 2004 hat das Hessische Landesamt für
Umwelt und Geologie den RWTÜV erneut beauf-
tragt, die Ergebnisse der Untersuchung zu aktualisie-
ren und zu erweitern. Dabei sollten typische Geräu-
sche auf Betriebsgrundstücken insbesondere bei
Verbrauchermärkten (Discount-Märkte, Lebensmit-
telmärkte, Getränkemärkte, Baumärkte) zusätzlich
ermittelt werden. Die Messungen sollten nach dem
1982 und 1995 beschriebenen Verfahren durchge-
führt werden, um eine Vergleichbarkeit mit den
früheren Ergebnissen zu gewährleisten. 

Die Ergebnisse werden in der vorliegenden Unter -
suchung beschrieben.

2 Aufgabenstellung

3 Zusammenfassung

Auf der Grundlage der Geräuschmessungen in den
Jahren 1982 und 1995 an mehreren hundert LKW
unter praxisgerechten Bedingungen wurde bereits
ein Geräuschemissionsansatz für schalltechnische
Prognosen entwickelt. Bei diesem Ansatz werden
nicht der einzelne LKW und seine Einwirkzeit be-
wertet, sondern es werden einzelne Abschnitte des
Fahrweges als Schallquelle betrachtet. 

Die aktuelle Untersuchung hat gezeigt, dass auf-
grund von technischen Weiterentwicklungen im
Motoren- und Fahrzeugbau in den letzten zehn Jah-
ren die längenbezogenen Schallleistungspegel1
LWA',1h für LKW um 1 dB(A) bzw. 2 dB(A) niedriger
angesetzt werden können.

Des Weiteren wurden typische Geräusche auf Be-
triebsgrundstücken insbesondere bei Verbraucher-
märkten (Discount-Märkte, Lebensmittel-, Geträn-
ke-, Baumärkte) ermittelt:

• Geräusche beim Ein- und Ausstapeln von Ein-
kaufswagen im Bereich der Einkaufswagensam-
melboxen. 

• Fahrgeräusche von Handhubwagen beim Trans-
port von unterschiedlichen Waren-Gebinden auf
verschiedenen Fahrbahnoberflächen.

Aus den gewonnenen akustischen Kenngrößen wur-
den Mittel- und Maximalwerte der Schallleistungs-
pegel bestimmt, die zur Grundlage schalltechnischer
Prognosen gemacht werden können. 

LKW- Studie 1995 aktuelle Studie 
Motorleistung 2005

<105 kW LWA',1h = 63 dB LWA',1h = 62 dB
≥105 kW LWA',1h = 65 dB LWA',1h = 63 dB

1 Bezugsschallleistungspegel, bezogen auf ein Wegelement von 1 m Länge und auf einen LKW pro Stunde

KNUT LENKEWITZ & JÜRGEN MÜLLER
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Diese Untersuchung hat u. a. zum Ziel, den in [4] be-
schriebenen Emissionsansatz zu aktualisieren. Im
Einzelnen sollte Folgendes untersucht werden:

1. Geräuschemissionen bei LKW-Fahrvorgängen
(Starten, Beschleunigen, Bremsen, Fahren mit
v <30 km/h), wie sie bei Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermärk-
ten bei Fahrzeugen unterschiedlicher Leistungs-
oder Gewichtsklassen auftreten.

2. Geräuschemissionen von lärmrelevanten Einzel-
ereignissen von LKW, wie Quietsch- und Zisch-
geräusche von Bremsen, Quietsch- und Schlag-
geräusche von Aufbauten sowie Türenschlagen.

Des Weiteren soll die Untersuchung um folgende
Geräuschemissionen erweitert werden, wie sie auf
Betriebsgrundstücken von Verbrauchermärkten (Dis-
count-Märkte, Lebensmittelmärkte, Getränkemärk-
te, Baumärkte) häufig auftreten:

3. Geräuschemissionen beim Ein- und Ausstapeln
von Einkaufswagen verschiedener Arten in Sam-
melboxen.

4. Geräuschemissionen beim Schieben und Ziehen
von Handhubwagen mit unterschiedlichen Lade-
gütern auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen.

4 Untersuchungsumfang

5 Betriebsgeräusche von LKW auf Betriebsgeländen

Die von LKW auf Betriebsgeländen verursachten Emis-
sionen werden im Wesentlichen durch Motorgeräu-
sche, Auspuffgeräusche, Abrollgeräusche, Entspan-
nungsgeräusche des Bremsluftsystems und brems -
belagbedingte Quietschgeräusche bestimmt. Aerody-
namische Geräusche sind bei den gefahrenen Ge-
schwin digkeiten nur von untergeordneter Bedeutung.

Das Schlagen von Aufbauten beim Überqueren von
Gleisen, von Wasserablaufrinnen oder von Kanten
unterschiedlicher Fahrbahnbeläge kann zu impuls-
haltigen Geräuschen führen.

Bei den beiden Untersuchungen aus dem Jahre
1982 und 1995 wurden die LKW in zwei Leistungs-
klassen unterteilt:

P <105 kW und
P ≥105 kW

Diese Unterteilung wurde auch in der aktuellen
 Untersuchung beibehalten, um eine Vergleichbar-
keit mit den früheren Ergebnissen zu gewährleisten.

5.1 Ausbreitungsmodell bei bewegten Quellen

Anders als beispielsweise Ventilatoren, Kühltürme
oder offene Hallentore sind Fahrzeuge keine sta-
tionären  Quellen mit einem festen Emissionsort.
Aufgrund der Fahrzeugbewegung ändert sich der
Emissionsort ständig. Da sich die einschlägigen Aus-
breitungsmodelle nach VDI 2714 und DIN ISO
9613-2 aber stets auf einen ortsfesten Emissionsort
beziehen, wird bei der Berechnung von Fahrzeug -

emissionen üblicherweise folgende Modellvorstel-
lung zugrunde gelegt: 
• Nicht das einzelne (bewegte) Fahrzeug wird als

Quelle betrachtet, sondern ein (ortsfester) Ab-
schnitt des Fahrweges.

• Zur Beschreibung der Geräusche des Fahrwegab-
schnittes wird der Schallleistungspegel LWA her-
angezogen, der von Fahrzeugen auf diesem Ab-
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schnitt im Mittel über einen definierten Zeit-
raum T abgestrahlt wird. Als zweckmäßig hat sich
als Zeitraum 1 h herausgestellt.

• Als (ortsfester) Emissionsort wird der Mittel-
punkt des Fahrwegabschnittes angenommen. 

• Damit die Geräusche eines Fahrwegabschnittes
als Punktquelle angesehen werden können, rich-
tet sich die erforderliche Abschnittslänge nach
dem Abstand vom Mittelpunkt des Abschnittes
zum Aufpunkt. Von einer Punktquelle kann aus-
gegangen werden, wenn die Länge des Fahrweg-
abschnittes kleiner ist als die Hälfte der Entfer-

nung zwischen Mittelpunkt des Fahrwegab-
schnittes und Aufpunkt.

• Die Immissionen aller Fahrwegabschnitte wer-
den getrennt berechnet und anschließend ener-
getisch addiert. 

Wesentlich für die Höhe der Emissionen eines Fahr-
wegabschnittes sind die Art der Fahrzeuge, die An-
zahl der Fahrzeuge sowie die Länge des betrachteten
Fahrwegabschnittes. Abb. 1 zeigt diese Vorgehens-
weise.

5.2 Vorgehensweise bei der Messwerterfassung

Bei den Untersuchungen zu [1] und [4] hat sich, um
die Geräusche von LKW unterschiedlicher Leis -
tungs- und Gewichtsklassen sowie mit unterschied -
lichem Alter und Wartungszustand unter definierten
Fahr- und Betriebsbedingungen zu erfassen, als
 günstig herausgestellt, Messungen an öffentlichen
Waagen, wie sie häufig in der Nähe städtischer
 Hafenanlagen zu finden sind, durchzuführen.

Da diese Waagen von Fahrzeugen vieler Betriebe ge-
nutzt werden, kam es nur selten vor, dass dasselbe
Fahrzeug mehrmals erfasst wurde. Bei dieser Unter-
suchung wurde die gleiche Untersuchungsmethode

wie in [1] und [4] angewandt, da diese sich bewährt
hat und ein Vergleich mit den damaligen Untersu-
chungsergebnissen möglich ist.

Wie Abb. 2 zeigt, wurde der Fahrweg vor und hinter
der Waage in jeweils acht 10 m-Wegelemente aufge-
teilt, um die Fahrzustände
• Vorbeifahrt mit gleichförmiger Geschwindigkeit
• Verzögerung
• Beschleunigung 
zu erfassen. Bereits bei den Untersuchungen [1]
und [4] wurde festgestellt, dass die LKW nach Ver-
lassen der Waage beschleunigten und spätestens

Fahrzeugverkehr auf Betriebsgrundstück Berechnungsmodell

(bewegtes) Fahrzeug nicht als Quelle betrachtet,
sondern (ortsfester) Fahrweg

Emissionen auf dem Fahrweg berechnet
anhand Lkw -Art, -Anzahl und Einwirkdauer

Fahrwege in der Regel in Abschnitte unterteilt
(Abschnittslänge von Entfernung zum Aufpunkt abhängig)

Abschnitt als Punktquelle betrachtet

Immissionen aller Punktquellen getrennt berechnet und energetisch addiert

≤ a/2

a

�

�

�

�

�

Abb. 1: Ausbreitungsrechnung für bewegte Quellen.
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nach 40 m mit gleichförmiger Geschwindigkeit wei-
terfuhren. Die Geschwindigkeiten der LKW auf den
Streckenelementen 5, 6, 7 und 8 bzw. 5', 6', 7' und
8' betrugen zwischen 10 km/h und 30 km/h. Die
Verzögerung begann meist ab 40 m vor der Waage
und endete kurz davor, so dass die LKW langsam auf
die Waage fahren konnten. Neben den Fahrge -
räuschen wurden im Bereich der Waage noch  Ent -
lüftungsgeräusche der Bremsdruckluftsysteme,
 Quietschgeräusche beim Bremsen sowie die Geräu-
sche beim Anlassen, Türenschlagen, Leerlauf und
beim Überfahren eines Gleises gemessen. 

Des Weiteren wurden bei Betrieben mit Warenum-
schlag (Lager, Speditionen) ergänzende Geräusch-
messungen durchgeführt. Diese ergänzenden Unter-
suchungen waren notwendig, da die Waage vorwie-
gend nur von Fahrzeugen der oberen Leistungs -
klasse genutzt wurde. Auch bei diesen Betrieben
wurde in gleicher Weise wie bei der Waage der Fahr-
weg festgelegt, in 10 m Wegelemente aufgeteilt und
in Absprache mit den Fahrern die o. g. drei Fahr -
zustände sowie Zusatzgeräusche z. B. der Betriebs-
bremse ermittelt.

Die Geräusche wurden je Messstelle mit einem
Schallpegelmesser und einem Pegelschreiber erfasst.
Das Überfahren jeder 10 m-Marke wurde mittels

Kontaktschalter auf dem jeweiligen Pegelschrieb re-
gistriert, so dass für das jeweilige 10 m-Wegelement
die Geräuschemissionen und die Einwirkzeiten von
ca. 200 LKW ermittelt werden konnten.

Auf dem Pegelschrieb konnten darüber hinaus auch
in einfacher Weise die kurzzeitigen Pegelspitzen
markiert und in ihrer Pegelhöhe erfasst werden.

Die gemessenen Mittelungs- und Maximalwerte der
Schalldruckpegel LAFeq und LAFmax wurden bei der
anschließenden Auswertung auf Schallleistungs -
pegel umgerechnet. Aufgrund der nur geringen Ent-
fernungen zwischen den Mittelpunkten der einzel-
nen Fahrbahnabschnitte und den Messpunkten wur-
den außer dem Abstandsmaß und dem Raum -
winkelmaß alle anderen Schallausbreitungsmaße
ver nach lässigt und die Berechnung erfolgte nach der
 Beziehung für eine halbkugelförmige Ausbreitung
LWA = LAFeq + 20 · lg (d/d0) + 8
bzw.
LWAmax = LAFmax + 20 · lg (d/d0) + 8
mit LWA Mittelwert des Schallleistungspegels

LWAmax Maximalwert des Schallleistungspegels
LAFeq Mittelwert des Schalldruckpegels
LAFmax Maximalwert des Schalldruckpegels
d Abstand zwischen Messpunkt und Mit-

telpunkt der Teilstrecke (d0 = 1 m).

80 m 80 m
10 m 10 m

16 m 16 m

Waage
8' 7' 6' 5' 4' 3' 2' 1' 1 2 3 4 5 6 7 8

MOB' MOB'MOA' MOA'

MO:  Mikrofonorte 1–8, 1'–8': Wegelemente beidseits der Waage

Abb. 2: Messstrecke – Waage.

5.3.1 LKW-Fahrgeräusche

Die Geräusche der LKW- Fahrvorgänge wurden nach
dem in [1] und Abschnitt 5.1 beschriebenen Verfah-
ren erfasst. Dabei wurden gleichzeitig die Typen -
bezeichnungen der LKW ermittelt. Anhand der
 Typenbezeichnung konnte die Zuordnung der Leis -
tungsklassen erfolgen.

Bei den Untersuchungen [1] und [4] wurde bereits
festgestellt, dass sich bei der Aufteilung in mehrere
Leistungsklassen und der Unterscheidung in „bela-
den“ und „unbeladen“ bei ebenen und glatten Fahr-
wegen keine signifikanten Unterschiede der Geräu-
schemissionen ergaben. Dies zeigte sich auch bei
der Grobauswertung der neuen Untersuchungser-

5.3 Messergebnisse
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gebnisse, so dass auch weiterhin nur differenziert
wird zwischen den Leistungsklassen 

P <105 kW und
P ≥105 kW.

Bei der Beschleunigung oder Verzögerung sind
die Geräuschemissionen auch auf den relativ kurzen
10 m-Wegelementen nicht konstant, so dass für
 jeden LKW und jedes 10 m-Wegelement in Abhän-
gigkeit von der Dauer der Fahrzeit ein energieäquiva-
lenter Dauerschallpegel LAFeq zu bilden war. Dabei
wurden Einzelereignisse, wie Entspannungsgeräu-
sche der Bremsdruckluftsysteme, Bremsenquiet-
schen u. ä., eliminiert und gesondert ausgewertet.

Auch bei dieser Untersuchung bestätigte sich die in
[1] und [4] festgestellte Verhaltensweise der Fahrer.
Auf den Streckenelementen 5, 6, 7 und 8 bzw. 5', 6',
7' und 8' fuhren die LKW mit annähernd gleich blei-
bender Geschwindigkeit. Bei der Vorbeifahrt mit
gleichförmiger Geschwindigkeit kann die Geräu-
schemission während der Durchfahrt eines 10 m-
Wegelementes als konstant angesetzt werden, so
dass die Auswertung des Schallpegelhöchstwertes
und der Einwirkzeit bezogen auf das jeweilige 10 m-
Wegelement ausreicht. 

Aus den energieäquivalenten Dauerschallpegeln und
den Maximalpegeln wurden unter Berücksichtigung
des Abstandsmaßes die entsprechenden Schall -
leistungspegel berechnet. Um die Abhängigkeit zwi-
schen Schallleistungspegel und Geschwindigkeit der
Fahrzeuge auf dem jeweiligen Streckenelement aus-
zugleichen, wurden die energieäquivalenten Schall -

leistungspegel auf eine Stunde nach folgender Bezie-
hung umgerechnet und anschließend energetisch
gemittelt. 

LWA,1h = LWA + 10 · lg (T / 3 600 s)

mit LWA,1h Schallleistungspegel bezogen auf
1 Stunde 

LWA Schallleistungspegel
T Fahrzeit je 10 m Wegelement 

In den Tab. 1 bis 3 sind die 1982 und 1995 ermittel-
ten Ergebnisse aufgelistet und den Ergebnissen von
2005 gegenübergestellt.

Die Berechnung des energieäquivalenten Dauer-
schallpegels und seines Vertrauensbereiches erfolgte
nach dem in der DIN 45 641 unter B 3 genannten
Verfahren für einseitige Fälle (siehe auch VDI-Richt-
linie 3723, Ziffer 5.1). Der Unterschied zwischen
dem energieäquivalenten Dauerschallpegel LAFeq und
der oberen Vertrauensgrenze Lo betrug bei den LKW
mit P ≥105 kW weniger als 1 dB(A). Bei den LKW
mit P <105 kW bestand kaum ein Unterschied zwi-
schen LAFeq und Lo.

5.3.2 Einzelereignisse

Die Schallpegelhöchstwerte von Einzelereignissen
wurden im Rahmen einer orientierenden Messung
gesondert erfasst und ausgewertet. Hierbei wurden
im Wesentlichen die Ergebnisse der Untersuchung
[4] bestätigt. In der folgenden Tab. 4 wurden daher
die Ergebnisse der Untersuchung [4] übernommen
und wenn erforderlich aktualisiert:

<105 kW 2005 72,6 19 72,3 19 71,5 15 70,3 16
1995 74,2 39 73,3 41 72,3 41 71,0 20
1982 74,1 – 74,6 – 74,1 – 72,6 –

≥105 kW 2005 73,0 115 73,2 116 72,6 116 71,8 116
1995 75,0 135 75,1 147 74,6 145 74,9 146
1982 79,1 – 78,9 – 79,0 – 79,4 –

Tab. 1: Zeitbezogene mittlere Schallleistungspegel bei der Beschleunigung

Leistungs- Jahr Entfernung von Startlinie
klasse  0 –10 m 10 –20 m 20 –30 m 30– 40 m

LWA,1h LWA,1h LWA,1h LWA,1h

dB n dB n dB n dB n
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<105 kW 2005 65,2 14 64,6 14 63,1 12 62,3 15
1995 66,0 10 65,2 11 64,7 11 63,7 10
1982 73,7 – 71,8 – 70,5 – 66,7 –

≥105 kW 2005 67,1 87 66,8 87 66,2 86 66,2 81
1995 69,8 57 69,2 57 68,5 43 68,6 35
1982 75,1 – 74,1 – 75,0 – 75,7 –

<105 kW 2005 68,3 18
1995 69,8 29
1982 74 –

≥105 kW 2005 70,3 239
1995 72,8 201
1982 77 –

Tab. 2: Zeitbezogene mittlere Schallleistungspegel bei der Verzögerung

Leistungs- Jahr Entfernung von Startlinie
klasse  40 –30 m 30 –20 m 20 –10 m 10– 0 m

LWA,1h LWA,1h LWA,1h LWA,1h

dB n dB n dB n dB n

Tab. 3: Zeitbezogene mittlere Schallleistungspegel bei gleich-
förmiger Vorbeifahrt

Leistungs- Jahr energetischer
klasse Mittelwert

40 –30 m
LWA,1h

dB n

LWA,1h Schallleistungspegel je Stunde und LKW bezogen auf ein
10 m Wegelement

n Anzahl der Fahrzeuge

Entspannungsgeräusche des Bremluftsystems 108 5 115 98
Geräusche beim Zuschlagen der LKW-Tür 100 5 108 90
Geräusche beim Anlassen des LKW 100 5 107 90
Leerlaufgeräusche des LKW 94 4 100 88
Geräusche beim Überfahren einer Bodenwelle 105 4 111 100
Quietschgeräusche des Aufliegers 114 4 118 110
Entlüftungsgeräusche beim Ankuppeln eines LKW-Anhängers 100 4 103 87
Entlüftungsgeräusche beim Abkuppeln eines LKW-Anhängers 121 1 122 120
Geräusche beim Betätigen der fahrzeugeigenen Ladebordwand 84 2 86 82
Setzen bzw. Einklappen der Aufliegerstelzen 114 4 120 109

Tab. 4: Einzelereignisse

Vorgang
LWA s LWAmax LWAmin

dB dB dB dB

LWA Schallleistungspegel (arithmetischer Mittelwert)
s Standardabweichung
LWAmax höchster Schallleistungspegel, der bei den Messungen auftrat
LWAmin niedrigster Schallleistungspegel, der bei den Messungen auftrat
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Das Emissionsverhalten des derzeitigen LKW-Bestan-
des hat sich gegenüber den Untersuchungsergebnis-
sen von 1995 [4] verändert. Die Fahrgeräusch-Emis-
sionen verminderten sich bei den LKW der Leis -
tungsklasse <105 kW um etwa 1 dB(A) und bei den
LKW der Leistungsklasse ≥105 kW um etwa
2 dB(A). Bei den Einzelereignissen ergab sich ledig-
lich bei den Entspannungsgeräuschen des Bremsluft-
systems gegenüber den Untersuchungsergebnissen

von 1995 [4] eine Änderung und zwar eine Vermin-
derung um etwa 3 dB(A).

Da sich die EU-Grenzwerte für LKW-Geräusche ge-
genüber dem Zeitpunkt der letzten Untersuchung
nicht geändert haben, ist diese Minderung vermut-
lich darauf zurückführen, dass sich der Anteil älterer
und damit lauterer Fahrzeuge am Gesamtfahr-
zeugaufkommen weiter verringert hat.

5.4 Bewertung der Ergebnisse

6 Geräusche beim Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen

Im Rahmen einer Vorauswahl wurden geeignete Un-
tersuchungsorte festgelegt. Die Sammelboxen für
Einkaufswagen sollten für die Messung möglichst
von einem Punkt aus einsehbar und repräsentativ
für möglichst viele Sammelboxen bei verschiedenen
Verbrauchermärkten sein. Die Erhebung erfolgte in
den Zeiträumen, in denen die höchsten Einkaufswa-
genbewegungen zu erwarten waren.

Untersucht wurden die Geräusche beim Ein- und
Ausstapeln von Einkaufswagen. Die Höhe der Ge -
räuschemission ist abhängig vom Material aus dem
der Korb des Einkaufswagens gefertigt ist. Wesent -
liche Geräuschemissionen treten insbesondere beim
Ein- und Ausstapeln von Metall-Einkaufswagen auf.
Hierbei sind impulshaltige Geräuschemissionen zu
erwarten. Eine Abhängigkeit vom Ladeinhalt ist
nicht gegeben, da die Wagen in der Regel leer inein-
ander gestapelt werden.

Die Ergebnisse der Untersuchung schließen nicht
die Fahrgeräusche der Einkaufswagen mit ein, z. B.
vom Markteingang zur Sammelbox oder vom Auto
zur Sammelbox, da Empfehlungen für ein Berech-
nungsverfahren zur schalltechnischen Prognose in
Zusammenhang mit Parkplatzgeräuschen bereits in
der Parkplatzlärmstudie [13] enthalten sind.

Während der Messung wurden die Einkaufswagen
durch Kunden des jeweiligen Verbrauchermarktes

ein- bzw. ausgestapelt, ohne dass sie über die Mes-
sung informiert wurden. Die Messung wurde an
demselben Ort, mit demselben Messgerät, mit un-
terschiedlichen Quellen, zu unterschiedlichen Zei-
ten, mit unterschiedlichen Personen durchgeführt.
Wir gehen daher davon aus, dass der systematische
Fehler ausreichend gering ist.

Bei der Messung der Schalldruckpegel beim Ein-/
Ausstapeln wurden die folgenden akustischen Kenn-
größen ermittelt:
• Dauer der Vorgänge T
• Abstand Messort–

Geräuschquelle s

• Mittelungspegel LAFeq
• Taktmaximalpegel LAFTeq
• Impulszuschlag KI = LAFTeq–LAFeq
• Max. Schallpegel LAFmax
• Oktavspektren LAFeq,Oktav.

Tab. 5 gibt einen Überblick über die durchgeführten
Schallpegelmessungen. Untersucht wurden insge-
samt ca. 260 Ein-/Ausstapelvorgänge an insgesamt 7
unterschiedlichen Verbrauchermärkten. Die durch-
schnittliche Dauer je Vorgang betrug ca. 5 Sekun-
den. Die Schalldruckpegel wurden in der Regel in
 einem Abstand gemessen, der eine Auswertung des
Schallleistungspegels nach einer Punktschallquel-
lenapproximation zulässt.
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Aus den gewonnenen akustischen Kenngrößen wur-
de der Schallleistungspegel LWA in Anlehnung an die
DIN ISO 9613-2 bzw. DIN 45635 Teil 1 bestimmt:
LWA = LAFeq + 20 lg (d / d0) + 11 – K0

mit LWA Schallleistungspegel
LAFeq Mittelungspegel
d Abstand zwischen Messpunkt und 

Mittelpunkt der Teilstrecke (d0=1 m)
K0 3 dB für eine Ausbreitung im Halb -

kugelfeld.

In der Regel herrschte als Messbedingung freie
Schallausbreitung in den Halbraum, so dass ein
Raumwinkelmaß von K0 = 3 dB angesetzt wurde.

Der Messabstand war ausreichend gering, so dass
Zusatzeffekte wie Boden- und Meteorologiedämp-
fungsmaß und Luftabsorption vernachlässigt werden
konnten.

In Tab. 5 sind zeitbezogene mittlere Schallleistungs-
pegel LWATeq,5s und LWATeq,1h für 1 Ereignis pro 5
 Sekunden bzw. pro 1 Stunde angegeben; mit der je-
weiligen Standardabweichung s. Des Weiteren wur-
den die maximalen Schalldruckpegel LAFmax,10m für
die Entfernung 10 m sowie die maximalen Schall -
leistungspegel LWAmax angegeben.

Die Oktav-Schallleistungsspektren sind in den Da-
tenblättern im Anhang grafisch dargestellt. Darüber
hinaus erfolgt eine tabellarische Auflistung.

In den Datenblättern wurden alle relevanten Anga-
ben zur Messung zusammengefasst. 

Mit Hilfe der stündlichen Schallleistungspegel
 LWATeq,1h je Vorgang werden im Abschnitt 8.2 nach-
vollziehbare Emissionsansätze für schalltechnische
Prognosen entwickelt.

1 Metallkorb 68 76 104 98,1 69,5 3,0
2 Metallkorb 35 76 104 99,4 70,8 2,7
3 Metallkorb 45 78 106 99,4 70,8 3,1
4 Metallkorb 24 74 102 95,7 67,1 3,9
5 Metallkorb 38 77 105 100,4 71,8 2,2
6 Metallkorb 34 75 103 97,8 69,3 3,1
7 Kunstoffkorb 20 71 99 94,1 65,5 3,7

Tab. 5: Übersicht über die Erhebungen und Ergebnisse der Schallpegelmessungen–Einkaufswagen

Anzahl Max-Pegel Schallleistungspegel
Markt Wagenart Ereignisse LAFmax,10m LWATmax LWATeq,5s LWATeq,1h s 

n dB dB dB dB dB

7 Handhubwagen auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen

Zum Transport von Waren-Gebinden (z. B. Euro-Pa-
letten) über Betriebsflächen werden bei vielen Ver-
brauchermärkten und vergleichbaren Betrieben
Handhubwagen eingesetzt, bei denen eine Gabel
unter die Palette gefahren wird, Gabel und Palette
durch manuelles Pumpen angehoben und an -
schließend Handhubwagen und Transportgut durch

Muskelkraft zum Bestimmungsort gezogen oder ge-
schoben werden.

Die dabei, insbesondere beim Schieben und Ziehen
dieser Wagen, auftretenden Geräusche können ab-
hängig sein
• von Typ und Zustand des Handhubwagens
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• von Belastungszustand (leer oder beladen)
• von der Art des Ladegutes (z. B. Aneinanderschla-

gen von Flaschen)
• von der Art des Bodenbelags, über den der Hand-

hubwagen bewegt wird.

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen und der Ab-
hängigkeit von den o. g. Parametern wurden Mes-
sungen an vier Handhubwagen verschiedener Her-
steller und mit unterschiedlichem Alter vorgenom-
men. Es wurde eine Messstrecke ausgesucht, auf
der unterschiedliche Arten und Zustände des
Bodenbe lages nahe beieinander vorzufinden waren:

glatte Asphaltfläche ohne Risse und Uneben -
heiten 
stark genutzte Asphaltfläche mit Rissen und
 Unebenheiten
Fläche mit Beton-Pflastersteinen.

Zur Berücksichtigung von Belastungszustand und
Einfluss des Ladegutes wurden die Messungen mit
allen Hubwagen und auf allen Bodenflächen durch-
geführt

mit leerem Handhubwagen
beladen mit leeren Glasflaschen auf Euro-Palette
beladen mit leeren PET-Flaschen auf Euro-Palette.

Ermittelt wurden die folgenden Messgrößen
• Mittelungspegel LAFeq

• Taktmaximalpegel LAFTeq

• Impulszuschlag KI = LAFTeq–LAFeq

• Max. Schallpegel LAFmax

• Oktavspektren LAFeq,Oktav.

Die Messkette bestehend aus
Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1
Pegelschreiber

wurde parallel zum Hubwagen geräuschfrei bewegt.
Der Abstand des Mikrofons zur Mitte des Hubwa-
gens wurde konstant auf 2,0 m gehalten. Die Mikro-
fonhöhe betrug 1,2 m über Boden.

Durch Einsatz des Pegelschreibers konnten Mitte-
lungspegel sowie Maximalpegel (und deren Ursa-
chen) unmittelbar notiert werden.

Tab. 6 zeigt als Ergebnisse dieser Messungen
• Betriebszustände, Ladung der Hubwagen und

 Bodenbelag
• Anzahl der Einzelmessungen
• Mittelungspegel im Abstand von 2 m LAFeq,2m und

Standardabweichung s
• Maximalpegel im Abstand von 2 m LAFmax,2m und

deren Standardabweichung s.

Die höchsten Geräuschemissionen traten bei Leer-
fahrten auf. Dies ist nach den Beobachtungen des
RWTÜV auf die aus nahe liegenden Gründen bei
leichten Wagen höhere Bewegungsgeschwindigkeit
und den dabei auftretenden stärkeren Geräuschen bei
rauen Oberflächen und beim Überfahren von Un-
ebenheiten zurückzuführen. Denn bei einer Leerfahrt
treten insbesondere beim Überfahren einer Kante
höhere Geräuschemissionen durch schlagende Rollen,
Lager, Gelenke und Achsen auf. Außerdem kann eine
unbelastete Konstruktion die auf sie übertragenen
Geräusche weitgehend ungehindert abstrahlen.

Leerfahrt Asphalt, eben 13 77 6 85 6
Asphalt, uneben 6 83 10 88 10
Pflastersteine 11 78 5 84 5

Glasflaschen Asphalt, eben 6 69 7 77 7
Asphalt, uneben 6 70 6 78 6
Pflastersteine 6 72 5 78 5

PET-Flaschen Asphalt, eben 6 72 3 80 3
Asphalt, uneben 7 73 6 79 6
Pflastersteine 7 73 5 79 5

Tab. 6: Übersicht über die Erhebungen und Ergebnisse der Schallpegelmessungen–Handhubwagen

Anzahl LAFeq,2m s LAFmax,2m s 
Ladung Bodenbelag Ereignisse

n dB dB dB dB
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Anders als zunächst erwartet, traten bei leeren Glas-
flaschen als Ladegut geringere Mittelungs- und Maxi-
malpegel auf als bei PET-Flaschen. Dies ist nach den
Beobachtungen des RWTÜV während der Messungen
wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass durch die
Gestaltung der Einsteckplätze der Einzelflaschen und
das höhere Flaschengewicht eine gegenseitige
Berührung der Flaschen nahezu ausgeschlossen ist.
Die höheren Emissionen bei PET-Flaschen können
wahrscheinlich ebenso wie die höheren Emissionen
bei Leerfahrten auf eine größere mögliche Fahrge-
schwindigkeit zurückgeführt werden.

Die Geräuschemissionen von Handhubwagen sind
danach im Wesentlichen vom Gewicht der transpor-
tierten Last abhängig. Bei schweren Lasten sinkt die
mögliche Bewegungsgeschwindigkeit und die gesam-
te Schall abstrahlende Konstruktion wird stabilisiert
bzw. gedämpft. Bei Leerfahrten oder geringen Las -
ten ist der Wartungszustand der Hubwagen von ent-
scheidender Bedeutung.

Die Einwirkdauer der Hubwagengeräusche hängt
wesentlich von der Länge der Transportstrecke und
dem Ladezustand ab. Bei leerem Wagen kann unab-
hängig von Steigungen von der normalen Schrittge-
schwindigkeit v ≈5 km/h = 1,4 m/s ausgegangen
werden. In beladenem Zustand sind, insbesondere
bei bereits geringen Steigungen, nur kleinere Ge-
schwindigkeiten möglich. Hier sollte die halbe
Schrittgeschwindigkeit und damit eine zwei- bis
dreifache Einwirkdauer (bzw. pauschale Zuschläge
von 3 dB(A) bzw. 5 dB(A)) zugrunde gelegt werden.

Aus den oben genannten akustischen Messgrößen
wurden der Mittelwert und der Maximalwert des
Schallleistungspegels LWA und LWAmax in Anlehnung an
die DIN ISO 9613-2 bzw. DIN 45635 Teil 1 bestimmt:

LWA = LAFeq + 20 · lg (d/d0) + 11 – K0

LWAmax = LAFmax + 20 · lg (d/d0) + 11 – K0

mit LWA Mittelwert des Schallleistungspegels
LWAmax Maximalwert des Schallleistungs-

pegels
LAFeq Mittelwert des Schalldruckpegels
LAFmax Maximalwert des Schalldruckpegels
d Abstand zwischen Messpunkt und

Mittelpunkt der Teilstrecke (d0=1m)
K0 3 dB für eine Ausbreitung im Halb-

kugelfeld

Auch hier konnte von einer halbkugelförmigen Aus-
breitung und einer vernachlässigbaren Zusatzdämp-
fung ausgegangen werden.

In Tab. 7 sind die so bestimmten Schallleistungs -
pegel LWA und LWAmax und die zugehörigen Standard-
abweichungen angegeben. 

Die Oktav-Schallleistungsspektren sind in den Da-
tenblättern im Anhang grafisch dargestellt. In den
Blättern wurden darüber hinaus alle relevanten An-
gaben zur Messung zusammengefasst. 

Mit Hilfe der Messergebnisse werden im Folgenden
nachvollziehbare Emissionsansätze für eine schall-
technische Prognose, z. B. nach DIN ISO 9613-2
entwickelt.

Leerfahrt Asphalt, eben 13 94 6 102 6
Asphalt, uneben 6 100 10 105 10
Pflastersteine 11 95 5 101 5

Glasflaschen Asphalt, eben 6 86 7 94 7
Asphalt, uneben 6 87 6 95 6
Pflastersteine 6 89 5 95 5

PET-Flaschen Asphalt, eben 6 89 3 97 3
Asphalt, uneben 7 90 6 96 6
Pflastersteine 7 90 5 96 5

Tab. 7: Übersicht über die Schallleistungspegel–Handhubwagen

Anzahl LWATeq s LWATmax s 
Ladung Bodenbelag Ereignisse

n dB dB dB dB
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Anhand der Untersuchungsergebnisse lassen sich
die Geräuschemissionen für den LKW-Fahrweg
 aktualisieren. 

Bei dem Emissionsansatz zur Berechnung der Ge-
räuschimmissionen durch die Fahrgeräusche der
LKW kann von den Mittelwerten ausgegangen wer-
den. Im Emissionsansatz sind nicht die Geräuschan-
teile von Einzelereignissen enthalten, wie Entspan-
nungsgeräusche der Bremsluftsysteme, Quietsch-
geräusche u. Ä. Diese Einzelereignisse sind geson-
dert zu bewerten.

8.1.1 Fahrgeräusche der LKW

Bei der Prognose von Geräuschimmissionen von Ver-
kehrsgeräuschen auf Betriebsgeländen hat sich be-
währt, von vereinfachten Emissionsansätzen auszu-
gehen, da bei der Planung eines Unternehmens
meist die Fahrwege bekannt sind, nicht jedoch das
Fahrverhalten auf den Fahrwegen. In diesen Fällen
erscheint es sinnvoll, von einem einheitlichen Emis-
sionsansatz für alle Wegelemente auszugehen. Bei
diesem Ansatz werden nicht mehr die LKW sondern
einzelne Abschnitte der Fahrtstrecke als Schallquelle
betrachtet. 

Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleis -
tungspegel LWAr eines Streckenabschnittes errechnet
sich nach:
LWAr=LWA',1h+10 · lg (n)+10 · lg (l /1 m)–10 lg · (Tr/1h)
mit LWAr auf die Beurteilungszeit bezogener Schall-

leistungspegel eines Streckenabschnittes
LWA',1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel 

für 1 LKW pro Stunde auf einer Strecke
von 1 m

n Anzahl der LKW einer Leistungsklasse in
der Beurteilungszeit Tr

l Länge eines Streckenabschnittes (Voraus-
setzung: Länge des Teilstücks kleiner als
der 0,5-fache Abstand zum Immissionsort)

Tr Beurteilungszeit

Der anzuwendende Emissionsansatz sollte sicher-
heitshalber den ungünstigsten Fahrzustand auf den
Wegelementen berücksichtigen, so dass dann folgen-
de auf eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogene
Schallleistungspegel LWA',1h anzusetzen sind:

LWA',1h = 62 dB, wenn Leistung <105 kW

LWA',1h = 63 dB, wenn Leistung ≥105 kW.

Aufgrund dieser geringen Differenz kann im Regel-
fall auf eine Unterscheidung der verschiedenen Leis -
tungsklassen verzichtet und vom Emissionsansatz
für die leistungsstärkeren LKW ausgegangen wer-
den:

LWA',1h = 63 dB.

8.1.2 Besondere Fahrzustände und Einzelereignisse

Für die Rangiergeräusche von LKW auf Betriebs-
geländen ist ein mittlerer Schallleistungspegel anzu-
setzen, der in Abhängigkeit von dem Umfang der er-
forderlichen Rangiertätigkeiten 3 dB(A) bis 5 dB(A)
über dem Schallleistungspegel LWAr eines Strecken-
abschnittes liegt.

Größere Steigungs- und Gefällestrecken kommen
auf Betriebsgeländen in der Regel selten vor. Erst bei
Strecken mit einer Steigung von mehr als 7 % sollten
die erhöhten Geräuschemissionen beim Beschleuni-
gen und bei gleichförmiger Geschwindigkeit durch
einen Zuschlag von 3 dB(A) berücksichtigt werden. 

Für Ein zel ereignisse kann von folgenden Schall -
leis tungspegeln ausgegangen werden:

• Anlassen: LWA = 100 dB
• Türenschlagen: LWA = 100 dB
• Leerlauf: LWA = 94 dB
• Betriebsbremse: LWA = 108 dB

8 Empfohlene Emissionsansätze für die Immissionsprognose
8.1 Betriebsgeräusche von LKW auf Betriebsgeländen
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8.2 Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen 

8.3 Handhubwagen auf verschiedenen Fahrbahnoberflächen 

Bei der Prognose von Geräuschimmissionen von Ein-
kaufswagen-Sammelboxen auf Betriebsgrundstücken
von Verbrauchermärkten ist es u. E. sinnvoll von ei-
nem vereinfachten Emissionsansatz auszugehen, da
bei der Planung eines Verbrauchermarktes meist nur
der Standort für die Sammelboxen bekannt ist. 

Der auf die Beurteilungszeit bezogene Schallleis -
tungspegel LWAr für die Einkaufswagen-Sammelbox
errechnet sich nach:
LWAr = LWA,1h+10 · lg (n) – 10 · lg (Tr/1h)
mit LWAr auf die Beurteilungszeit bezogener 

Schallleistungspegel
LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungs-

pegel für 1 Ereignis pro Stunde
n Anzahl der Ereignisse in der Beurtei-

lungszeit Tr

Tr Beurteilungszeit in h

Im Rahmen einer Prognose kann von folgenden
Schallleistungspegeln LWAT,1h ausgegangen werden.

Bei Immissionsprognosen nach TA Lärm ist bei
Geräuschen, die subjektiv als impulshaltig eingestuft
werden, ein Impulszuschlag zu berücksichtigen. Die
Impulshaltigkeit der Geräusche wurde im Emissions-
ansatz durch die Wahl des Taktmaximalpegelverfah-
rens berücksichtigt. Ein weiterer Zuschlag für die
Impulshaltigkeit entfällt damit. Da die Impulshaltig-
keit von Geräuschen mit wachsender Entfernung
zwischen Quelle und Aufpunkt abnimmt, stellt die-
ser Ansatz eine Maximalwertannahme dar.

Für Einzelereignisse können im Rahmen von Ge -
räuschimmissionsprognosen folgende Schallleis -
tungs- Maximalpegel LWAmax eingesetzt werden:

Die Geräusche, die beim Bewegen der Einkaufswa-
gen auf dem Parkplatz auftreten, sind bereits in der
Parkplatzlärmstudie [13] durch einen pauschalen Zu-
schlag berücksichtigt.Wagenart LWAT,1h in dB

Metallkorb 72
Kunststoffkorb 66

Tab. 8: Schallleistung–Mittelungspegel

Wagenart LWAmax in dB

Metallkorb 106
Kunststoffkorb 99

Tab. 9: Schallleistung–Maximalpegel

Die Geräuschemissionen von Handhubwagen sind ab-
hängig vom Typ und in hohem Maße vom Zustand der
Wagen sowie von der Höhe der Belastung und der Bo-
denoberfläche. Die Abhängigkeit der Emissionen vom
Zustand der Hubwagen und der Boden oberfläche
nimmt mit größer werdender Last ab. Im Gegensatz
dazu nimmt die Einwirkdauer mit wachsender Last zu.

Wird als Emissionsansatz der Mittelwert der Messer-
gebnisse zugrunde gelegt, so kann im Rahmen einer
Prognose in Abhängigkeit von Lastzustand und Bode-
noberfläche von folgenden Schallleistungspegeln für
Handhubwagen ausgegangen werden:

Asphalt, eben 94 86 89
Asphalt, uneben 100 87 90
Pflaster 95 89 90

Tab. 10: Schallleistungspegel–Handhubwagen

Schallleistungspegel LWAT

Bodenoberfläche unbeladen Glasflaschen PET-Flaschen
in dB in dB in dB
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Die Einwirkdauer der Geräusche lässt sich aus der
Länge des Fahrwegs der Handhubwagen und Ge-
schwindigkeit der Wagen bestimmen. Letztere kann
bei unbeladenen Wagen mit v ≈1,4 m/s angesetzt
werden. Bei Fahrten mit Last ist in Abhängigkeit von
der Größe der Last von der zwei- bis dreifachen Ein-
wirkdauer, bzw. einem pauschalen Zuschlag von
3 dB(A) bis 5 dB(A) auszugehen.

Die Impulshaltigkeit der Geräusche ist durch die Wahl
des Taktmaximalpegelverfahrens berücksichtigt.

Der vom Fahrweg im Mittel über eine Stunde abge-
strahlte längenbezogene Schallleistungspegel LWAT',1h
berechnet sich dann nach der Beziehung

LWAT',1h=LWAT –10 · lg (v/v0)–10 · lg (3 600)+10 · lg (M)+k

mit LWAT',1h längenbez. Schallleistungspegel,
inkl. Impulszuschlag, auf 1 Stunde 
und 1 m Wegelement bezogen

LWAT Schallleistungspegels eines Hub wa-
gens inkl. Impulszuschlag

v Geschwindigkeit (v0 = 1 m/s)
M mittlere Anzahl der Bewegungen pro 

Stunde
k Korrektur für längere Einwirkdauer 

bei Lastfahrten

mit v = 1,4 m/s zu
LWAT',1h = LWAT – 37 + 10 · lg (M) + k.

Können Fahrwege nicht eindeutig festgelegt wer-
den, so ist als Quelle die Fläche anzusetzen, auf der

die Handhubwagen bewegt werden. Der über eine
Stunde gemittelte Schallleistungspegel kann auf ei-
nen flächenbezogenen Wert LWAT'' umgerechnet wer-
den nach

LWAT'',1h = LWAT +10 · lg (TE/3600)–10 · lg (S/S0)
mit LWAT'',1h flächenbezogener Schallleistungs-

pegel, inkl. Impulszuschlag, auf 1
Stunde bezogen

LWAT Schallleistungspegel eines Hubwa-
gens inkl. Impulszuschlag

TE gesamte Einwirkdauer aller Fahrbe-
wegungen der Handhubwagen in-
nerhalb einer Stunde in sec

S Größe der Fläche (S0=1 m² )

Kurzzeitige Pegelspitzen traten während der Bewe-
gungen der Handhubwagen insbesondere dann auf,
wenn Bodenunebenheiten, Rinnen oder Kanten
überfahren wurden. Bei unbeladenen Handhub-
wagen kann im Rahmen einer Immissionsprognose
nach TA Lärm von maximalen Schallleistungspegeln
LWATmax

LWATmax ≤102 dB bei ebenem Asphalt und  
Pflastersteinen

LWATmax ≤105 dB bei unebenem Asphalt

ausgegangen werden. Bei beladenen Handhub -
wagen kann man sowohl bei ebenem Asphalt und
Pflastersteinen als auch bei unebenem Asphalt einen
maximalen Schallleistungspegel 

LWATmax ≤97 dB einsetzen

9 Anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Straßen

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte wuchs die Er-
kenntnis, dass auch die Geräusche des anlagenbezoge-
nen Verkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen in ir-
gendeiner Weise bei der Beurteilung der Geräusche
eines Betriebs berücksichtigt werden müssten. Es war
nicht nachvollziehbar, dass die Geräusche eines Lkw
auf dem Betriebsgelände zum Teil mit großem Auf-
wand gemindert werden mussten und dass der gleiche
LKW ein paar Minuten später an dem gleichen Wohn-

haus mit einem sehr viel geringeren Abstand und ei-
nem sehr viel höheren Pegel vorbeifahren konnte. Da
es aber keine einheitliche verbindliche Regelung gab,
wurden in der Verwaltungspraxis unterschiedliche
Verfahren zur Beurteilung von anlagenbezogenem
Fahrzeugverkehr zugrunde gelegt. Diese unterschie-
den sich von Bundesland zu Bundesland, von Geneh-
migungsbehörde zu Genehmigungsbehörde und zum
Teil auch von Genehmigung zu Genehmigung.
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Die TA Lärm ‘98 versucht in Punkt 7.4 die Berück-
sichtigung von anlagenbezogenen Fahrzeuggeräu-
schen auf dem Betriebsgelände und auf öffentlichen
Verkehrswegen eindeutig zu regeln. In Absatz 3 und
4 Punkt 7.4 TA Lärm heißt es wörtlich zum anlagen-
bezogenen Verkehrsaufkommen auf öffentlichen
Straßen:

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand bis
zu 500 m vom Betriebsgrundstück in Gebieten
nach 6.1 Buchstaben c bis f² sollen durch Maß-
nahmen organisatorischer Art soweit wie mög-
lich vermindert werden, soweit
• sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräu-

sche für den Tag oder die Nacht rechnerisch
mindestens um 3 dB(A) erhöhen

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr
erfolgt ist und

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) erstmals
oder weitergehend überschritten sind.

Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräusche er-
folgt nach RLS-90.

Der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr auf öffentli-
chen Straßen unterscheidet sich hinsichtlich seines
Geräuschcharakters nicht von den Geräuschen der
übrigen Verkehrsteilnehmer, wenn man von den Be-
sonderheiten bei der Ein- und Ausfahrt absieht. Aus
diesem Grunde ist es folgerichtig, dass die Ge -
räuschimmissionen des anlagenbezogenen Fahr-
zeugverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen nach
dem gleichen Verfahren beurteilt werden wie die
Ge räuschimmissionen des übrigen öffentlichen Ver-
kehrs.

In Punkt 7.4 der TA Lärm sind mehrere Kriterien für
die Berücksichtigung genannt:
• Es werden nur Straßenabschnitte betrachtet, die

weniger als 500 m vom Betriebsgrundstück ent-
fernt sind.

• Der derzeitige Immissionspegel wird durch die
Geräusche des anlagenbezogenen Fahrzeugver-
kehrs um mindestens 3 dB(A) erhöht. Hierbei ist zu

beachten, dass nach der 16. BImSchV die Pegel für
die Situation mit und ohne anlagenbezogenen
Fahrzeugverkehr mit einer Genauigkeit von einer
Nachkommastelle zu berechnen sind und die Diffe-
renz aufzurunden ist. Dies bedeutet für die Praxis,
dass bereits eine Pegelerhöhung von 2,1 dB(A) for-
mal zu einer Erhöhung von 3 dB(A) führt.

• Der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr hat sich
noch nicht mit dem übrigen Verkehr vermischt.

• Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wer-
den durch das Gesamtgeräusch von anlagenbezo-
genem und übrigem Verkehr überschritten. Die
Immissionsgrenzwerte sind ähnlich den Immissi-
onsrichtwerten der TA Lärm in Abhängigkeit von
der Gebietsausweisung gestuft. Sie liegen aber
tagsüber in der Regel 4 dB(A) und in der Nacht-
zeit 9 dB(A) über den Immissionsrichtwerten der
TA Lärm:

Sind diese Kriterien alle erfüllt, so sind die Geräu-
sche des anlagenbezogenen Fahrzeugverkehrs auf öf-
fentlichen Verkehrswegen durch organisatorische
Maßnahmen soweit wie möglich zu mindern. Das
bedeutet in der Praxis meist, dass die Ein- und Aus-
fahrtzeiten genauer einzugrenzen sind.

Danach stellt der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr
auf öffentlichen Straßen kein „k.o.-Kriterium“ für ei-
ne Anlage dar. Es können auch keine baulichen Maß-
nahmen, wie zum Beispiel der Bau von Lärm-
schutzwänden, gefordert werden.

Die Beurteilung von Straßenverkehr unterscheidet
sich wesentlich von der Beurteilung von Betriebs-
geräuschen. Zum Teil ist das auf die geringere Stör-
wirkung und die weit verbreitete höhere Akzeptanz
der Geräusche des öffentlichen Straßen- oder Schie-
nenverkehrs zurückzuführen.

2 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, allgemeine und reine Wohngebiete, Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten

Ausweisung
WR/ WA MI/ MK /MD GE
dB(A) dB(A) dB(A)

Tageszeit 59 64 69
Nachtzeit 49 54 59

Tab. 11: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV
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Sind diese Kriterien alle erfüllt, so sind die Geräu-
sche des anlagenbezogenen Fahrzeugverkehrs auf
 öffentlichen Verkehrswegen durch organisatorische
Maßnahmen soweit wie möglich zu mindern. Das
bedeutet in der Praxis meist, dass die Ein- und Aus-
fahrtzeiten genauer einzugrenzen sind.

Danach stellt der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr
auf öffentlichen Straßen kein „k.o.-Kriterium“ für
 eine Anlage dar. Es können auch keine baulichen
Maßnahmen, wie zum Beispiel der Bau von Lärm-
schutzwänden, gefordert werden.

Die Beurteilung von Straßenverkehr unterscheidet
sich wesentlich von der Beurteilung von Betriebs-
geräuschen. Zum Teil ist das auf die geringere Stör-
wirkung und die weit verbreitete höhere Akzeptanz
der Geräusche des öffentlichen Straßen- oder Schie-
nenverkehrs zurückzuführen.

Wesentliche Unterschiede sind:
• Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind

bei nahezu allen Gebietsausweisungen tagsüber
4 dB(A) und nachts 9 dB(A) höher. Bei reinen
Wohngebieten unterscheiden sie sich tagsüber
um 9 dB(A) und nachts um 14 dB(A).

• Bezugszeitraum für die Nachtzeit ist die gesamte
achtstündige Nachtzeit und nicht die lauteste
Nachtstunde. Dies bedeutet z. B. für den Fall,
dass alle Fahrzeuge in einer Nachtstunde das
 Betriebsgelände verlassen, bei einer Beurteilung
nach der 16. BImSchV einen lg (8) = 9 dB(A) ge-
ringeren Beurteilungspegel für das gleiche
Geräusch.

• Die 16. BImSchV kennt keinen Ruhezeitenzu-
schlag, wie er in Punkt 6.5 TA Lärm beschrieben
ist. Eine mögliche Impulshaltigkeit wird ebenfalls
nicht berücksichtigt.

Eigentlich ist zum Überprüfen der o. g. Kriterien ei-
ne Immissionsberechnung für alle Wohnhäuser –
oder doch zumindest eine repräsentative Auswahl
von Wohnhäusern – an einer Straße zu einem Be-
trieb notwendig. In aller Regel kann aber davon aus-
gegangen werden, dass
• an Erschließungsstraßen für Gewerbebetriebe

die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV be-
reits durch den öffentlichen Straßenverkehr
überschritten werden

• durch die Erschließung eines Betriebes sich die
immissionsbestimmenden Parameter, wie Abstän-

de der Straße zu Wohnhäusern, Abschirmungen,
Reflexionen usw. nicht ändern.

Unter diesen Voraussetzungen reicht zum Überprü-
fen des 3 dB(A)-Kriteriums ein Vergleich der Emissi-
onspegel vollkommen aus. 

Die Emissionen von Straßen werden vereinbarungs-
gemäß durch einen Mittelungspegel in 25 m zur
Mitte des Fahrstreifens Lm,25m beschrieben. Das Be-
rechnungsverfahren wird in der 16. BImSchV bzw.
in detaillierterer Form in den Richtlinien für den
Lärmschutz an Straßen RLS-90 beschrieben.

Es wird unterschieden zwischen Fahrzeugen mit
 einem zulässigen Gesamtgewicht von weniger als
2,8 t, die pauschal als Pkw bezeichnet werden, und
Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von 2,8 t oder mehr, die pauschal als LKW bezeich-
net werden.

Die Berechnung erfolgt nach der Beziehung

Lm,25m = 27,7+10 · lg [1+(0,02 · v)3]+10 · lg (M)
für Pkw

Lm,25m = 23,1+12,5 · lg (v)+10 · lg (M) für LKW

mit v Fahrgeschwindigkeit in km/h (v ≥30 km/h)

M mittlere Anzahl der Bewegungen/Stunde
(Hin- und Rückfahrt)

Lm,25m= 25 m-Pegel zzgl. Geschwindigkeits-
korrektur.

Von der Bundesanstalt für Straßenwesen, die maß-
geblich an der Entwicklung des Rechenmodells der
RLS-90 beteiligt war, wurde in [14] ein weitergehen-
der Ansatz veröffentlicht, der detaillierter zwischen
verschiedenen Fahrzeugarten unterscheidet:

Pkw:
Lm,25m = 27,7+10 lg [1+(0,02 v)3]+10 lg (M)

leichte LKW, Busse:
Lm,25m = 18,6+12,5 lg (v)+10 lg (M)

schwere LKW :
Lm,25m = 24,6+12,5 lg (v)+10 lg (M)

Busse, gekapselt:
Lm,25m = 12,6+12,5 lg (v)+10 lg (M)

Motorrad:
Lm,25m = 35,5+10 lg [1+(0,02 v)3]+10 lg (M)

Mofa, Moped:
Lm,25m = 33,0+10 lg [1+(0,02 v)3]+10 lg (M)
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v Fahrgeschwindigkeit in km/h

M mittlere Anzahl der Fahrbewegungen/Stunde

Lm,25m= 25 m-Pegel zzgl. Geschwindigkeitskorrektur.

Die Emissionsanteile der einzelnen Fahrzeugarten
sind getrennt zu ermitteln und anschließend energe-
tisch zu addieren.

Der Vergleich der Emissionspegel lässt sich weiter
vereinfachen, wenn sich durch den anlagenbezo -
genen Fahrzeugverkehr keine wesentlichen Ände-
rungen der Geschwindigkeitskorrektur nach RLS-90
ergeben. In diesen Fällen gilt

Lm,25m = 37,3+10 · lg [M · (1+0,082 · p)]

mit M maßgebendes stündliches Verkehrs-
aufkommen (Pkw+LKW)

p prozentualer LKW-Anteil.

Die Pegeldifferenz ΔL berechnet sich nach der Be-
ziehung

mit Mn maßgebendes stündliches Verkehrsauf-
kommen (Pkw + LKW) nachher 

Mv maßgebendes stündliches Verkehrsauf-
kommen (Pkw + LKW) vorher

pn prozentualer LKW-Anteil nachher
pv prozentualer LKW-Anteil vorher.

Eine Pegelerhöhung von 2,1 dB(A) entspricht einer
prozentualen Erhöhung des Verkehrsaufkommens
um 62 % (102,1/10 = 1,62). 

ΔL=10 · lg  
Mv · (1+0,082 · pv

Mn · (1+0,082 · pn
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90) Bundesminister für Verkehr, April 1990 
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Technische Datenblätter und Geräusch-Emissionskennwerte



Technisches Datenblatt lfd. Nr.: 1

Schieben und Ziehen eines Handhubwagens auf Asphalt oder Pflastersteinen.

Fahrzeugtyp Handhubwagen mit PU-Bereifung

Eigengewicht 70 kg bis 100 kg
Zuladung 1500 kg bis 2 000 kg
Lademenge Leerfahrt

Quelle Abrollgeräusche der Rollen, Schlagen der Lager, Gelenke und Achsen,

Geschwindigkeit Schrittgeschwindigkeit, ca. 1 m/s bis 2 m/s

optischer Zustand Gebrauchsspuren

KNUT LENKEWITZ & JÜRGEN MÜLLER

Einsatz und Prozess
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Geräusch-Emissionskennwerte lfd. Nr.: 1

Dauer der Mittelungszeit bei der Messung des LWATeq in min 5

Impulshaltigkeit, ausgedrückt als Differenz LAFTeq – LAFeq in dB 3

Standardabweichung der Impulshaltigkeit in dB 1

Tonhaltigkeit, bewertet nach subjektiver Wahrnehmung, in dB 0

Messunsicherheit in dB +/–1

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen durch Lastkraftwagen
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Schallleistung dB
LWAeq 97

s 10
LWAeq,1h –

s –
LWAmax 102

s 10
n 30

Bei einer Leerfahrt treten höhere Geräuschemissionen durch schlagende Rollen, Lager, Gelenke und Ach-
sen auf, so dass insbesondere beim Überfahren einer Kante zusätzliche Klapper- und Schlaggeräusche auf-
treten können.

Bemerkungen

Mess- und Beurteilungsparameter

Schieben und Ziehen eines Handhubwagens auf Asphalt oder Pflastersteinen.
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LWA OktavHz dB
31,5 69
63 80

125 84
250 88
500 92

1000 92
2000 87
4000 79
8000 75

Summe 97
n-Spektren 30



Technisches Datenblatt lfd. Nr.: 2

Schieben und Ziehen von Lasten mit Hilfe eines Handhubwagens.

Transport von Glas- bzw. PET-Flaschen in Mehrwegkästen auf Asphalt oder Pflastersteinen

Fahrzeugtyp Handhubwagen mit PU-Bereifung

Eigengewicht 70 kg bis 100 kg
Zuladung 1500 kg bis 2 000 kg
Lademenge Europalette mit 40 Getränkekisten

Quelle Abrollgeräusche der Rollen, Schlagen der Lager, Gelenke und Achsen,
vereinzelt Scheppern der Flaschen

Geschwindigkeit Schrittgeschwindigkeit, ca. 1 m/s bis 2 m/s

optischer Zustand gut bis sehr gut

KNUT LENKEWITZ & JÜRGEN MÜLLER
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Geräusch-Emissionskennwerte lfd. Nr.: 2

Dauer der Mittelungszeit bei der Messung des LWATeq in min 5

Impulshaltigkeit, ausgedrückt als Differenz LAFTeq – LAFeq in dB 3

Standardabweichung der Impulshaltigkeit in dB 1

Tonhaltigkeit, bewertet nach subjektiver Wahrnehmung, in dB 0

Messunsicherheit in dB +/–1
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Bemerkungen

Mess- und Beurteilungsparameter

Schieben und ziehen von Lasten mit Hilfe eines Handhubwagens
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Schallleistung dB
LWAeq 87

s 6
LWAeq,1h –

s –
LWAmax 94

s 6
n 38

LWA OktavHz dB
31,5 64
63 69

125 75
250 78
500 81

1000 82
2000 79
4000 71
8000 66

Summe 87
n-Spektren 38



Technisches Datenblatt lfd. Nr.: 3

Ein- und Ausstapeln von Metall-Einkaufswagen verschiedener Arten in eine Sammelbox

Fahrzeugtyp Einkaufswagen mit Korb aus Metall

Quelle Schlagen der Metallkörbe untereinander

optischer Zustand gut bis sehr gut

KNUT LENKEWITZ & JÜRGEN MÜLLER
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Geräusch-Emissionskennwerte lfd. Nr.: 3

Dauer der Mittelungszeit bei der Messung des LWATeq in min 5

Impulshaltigkeit, ausgedrückt als Differenz LAFTeq – LAFeq in dB 4

Standardabweichung der Impulshaltigkeit in dB 2

Tonhaltigkeit, bewertet nach subjektiver Wahrnehmung, in dB 0

Messunsicherheit in dB +/–1
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Bemerkungen
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Ein- und Ausstapeln von Metall-Einkaufswagen verschiedener Arten in eine Sammelbox
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Schallleistung dB

LWAeq 97
s 4

LWAeq,1h 68
s 4

LWAmax 102
s 5
n 244

LWA OktavHz dB
31,5 65
63 73

125 80
250 85
500 92

1000 92
2000 89
4000 84
8000 79

Summe 97
n-Spektren 244



Technisches Datenblatt lfd. Nr.: 4

Ein- und Ausstapeln von Kunststoff-Einkaufswagen verschiedener Arten in eine Sammelbox

Fahrzeugtyp Einkaufswagen mit Korb aus Kunststoff

Quelle Schlagen der Metallrahmen untereinander

optischer Zustand gut bis sehr gut

KNUT LENKEWITZ & JÜRGEN MÜLLER
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Geräusch-Emissionskennwerte lfd. Nr.: 4

Dauer der Mittelungszeit bei der Messung des LWATeq in min 5

Impulshaltigkeit, ausgedrückt als Differenz LAFTeq – LAFeq in dB 4

Standardabweichung der Impulshaltigkeit in dB 2

Tonhaltigkeit, bewertet nach subjektiver Wahrnehmung, in dB 0

Messunsicherheit in dB +/–1
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Ein- und Ausstapeln von Kunststoff-Einkaufswagen verschiedener Arten in eine Sammelbox
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Schallleistung dB

LWAeq 90
s 4

LWAeq,1h 62
s 4

LWAmax 95
s 5
n 20

LWA OktavHz dB
31,5 62
63 69

125 76
250 79
500 85

1000 86
2000 82
4000 80
8000 69

Summe 90
n-Spektren 20
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